	1.
Dürfen Feuerwehrboote Blaulicht führen ?
	2.
Was beinhaltet das Niederösterreichische Feuerwehrgesetz ( NÖ FG )

	3.
Wem obliegt in Niederösterreich die Besorgung der örtlichen Feuerpolizei und der örtlichen Gefahrenpolizei ?
	4.
Was sind Maßnahmen der Feuerpolizei ?

	5.
Welche Maßnahmen umfasst die örtliche Gefahrenpolizei ?
	6.
Wer ist zur Beschaffung und geeigneten Unterbringung der Löschgeräte verpflichtet ?

	7.
Wer legt den örtlichen Einsatzbereich einer Feuerwehr fest ?
	8.
Wer hat Einrichtungen zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr zu schaffen ?

	9.
Wer befasst sich außer der Gemeinde noch mit dem vorbeugenden Brandschutz ?
	10.
Wer ist bei Unfällen, bei denen eine Gefährdung des Grundwassers besteht unverzüglich zu verständigen ?



	2.
Die Landesgesetzliche Regelung der örtlichen und überörtlichen Feuerpolizei, der örtlichen Gefahrenpolizei und das Feuerwehrgesetz.
	1.
Nein, das führen von Blaulicht auf Wasserstraßen ist der Schifffahrtsaufsicht vorbehalten

	4.
Das sind Maßnahmen der Verhütung und Bekämpfung von Bränden sowie Sicherungsmaßnahmen nach dem Brand und Erhebungen über die Brandursachen.
	3.
Den Gemeinden. Sie haben sich der Feuerwehr als Hilfsorgan zu bedienen – ausgenommen die Erlassung von Bescheiden.

	6.
Die Gemeinde unter Mithilfe der Feuerwehr oder bei einer Betriebsfeuerwehr der Betrieb.
	5.
- Retten von Menschen und Tieren, sowie Bergen lebensnotwendiger Güter
- Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere und lebensnotwendiger Güter
- Notversorgung der Bevölkerung und öffentlichen Einrichtungen mit lebensnotwendigen Gütern.

	8.
Die Gemeinde. Bei besonderen brandgefährdeten Bauwerken können aber besondere Alarm- und Meldeanlagen mit Bescheid vorgeschrieben werden.
	7.
Der Gemeinderat legt den Einsatzbereich für die örtliche Feuerpolizei und örtliche Gefahrenpolizei fest.


	10.
Die Wasserrechtsbehörde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat), bei Gefahr im Verzug der Bürgermeister (Gemeindeamt) oder die nächste Dienststelle der Polizei, gegebenfalls auch die Straßenverwaltung.
	9.
Die Feuerwehr, der Landeswehrverband, die Landesstelle für Brandverhütung, die Gewerbebehörde, das Arbeitsinspektorat usw.

	11.
In welchen Zeiträumen ist die Brandsicherheit von Bauwerken zu überprüfen ?
	12.
Was ist der Österreichische Bundesfeuerwehrverband und was ist seine wichtigste Aufgabe ?


	13.
Was ist das CTIF ?
	14.
Innerhalb welcher Zeit hat ein neu gewählter Feuerwehrkommandant bzw. Feuerwehrkommandantstellvertreter die erforderlichen Module zu absolvieren ?

	15.
Wie endet die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr ?
	16.
Wem obliegt die Vertretung und Führung der Feuerwehr ?

	17.
Welche wichtige Aufgaben hat der Verwaltungsdienst der Feuerwehr.
	18.
Was obliegt dem Zeugmeister einer Feuerwehr ?

	19.
Sind die Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren im Einsatz- und Übungsdienst unfallversichert ?
	20.
Was ist der Unterstützungsfonds des NÖ Landesfeuerwehrverbandes (Hilfswerk) ?

	12.
Der österreichische Bundesfeuerwehrverband ist eine Dachorganisation der Landesfeuerwehrverbände und der Städte mit Berufsfeuerwehren. Seine Hauptaufgabe liegt in der Koordinierung des gesamtösterreichischen Feuerwehrwesens in Bereich der Organsisation, Ausbildung, Technik usw.
	11.
Durch eine feuerpolizeiliche Beschau in Wohnhäusern und Wohneinheiten mit nicht mehr als 4 Hauptgeschossen alle 10 Jahre, in allen anderen Bauwerken alle 5 Jahre ausgenommen es sind mit Verordnung des Gemeinderates andere Fristen festgelegt.

	14.
Innerhalb von zwei Jahren muss der Gewählte zumindest die Zugskommandantenausbildung (Zugskommandant-Führen mehre Feuerwehreinheiten im örtlichen Einsatzbereich >FÜ20<, Zugskommandantenlehrgang) erfolgreich absolviert haben, danach hat er noch sechs Monate Zeit für den erfolgreichen Abschluss der Feuerwehrkommandantenausbildung (Abschluss Feuerwehrkommandant >ASM 20<, Feuerwehrkommandantenlehrgang).
	13.
Eine internationale Vereinigung von Feuerwehrverbänden und Brandschutzorganisationen mit der Aufgabe, die Entwicklung des Vorbeugenden Brandschutzes und des Feuerwehrwesens zu fördern.

	16.
Dem Feuerwehrkommandanten.
Im Falle seiner Verhinderung erfolgt die Vertretung und Führung in folgender Reihenfolge:
1. erster Feuerwehrkommandantstellvertreter
2. zweiter Feuerwhrkommandantstellvertreter
3. Leiter des Verwaltungsdienstes
4. Ranghöchstes Feuerwehrmitglied.
	15.
Durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

	18.
Die Instandhaltung aller Geräte und Ausrüstungen sowie die Führung eines geeigneten Überprüfungsnachweises (z.B.: Kartei).
	17.
Ausführung aller schriftlichen Arbeiten wie Mitgliederverzeichnis, Protokollführung, Statistik, Einsatzberichte, Kassenführung ect.

	20.
Eine Hilfs- und Unterstützungseinrichtung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, der alle NÖ Feuerwehrmitglieder angehören.
	19.
Ja, nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

	21.
Wer ernennt die Chargen und Sachbearbeiter der Feuerwehr ?
	22.
Welchen Dienstgrad trägt ein Gruppen- bzw. Zugskommandant ?

	23.
Ziehen Sie aus den vorgelegten Dienstgradkärtchen sechs Stück und benennen Sie diese:
	24.
Wer darf einen öffentlichen Verkehrsweg in welcher Reihenfolge sperren ?

	25.
Was sind die wichtigsten Aufgaben des Einsatzleiters ?
	26.
Wer kann einem Feuerwehrmitglied Auszeichnungen oder Anerkennungen verleihen ?

	27.
Was besagt das Tragen eines Verwendungsabzeichens auf der Feuerwehruniform ?
	28.
Ziehen Sie aus den vorgelegten Verwendungsabzeichenkärtchen fünf Stück und benennen Sie diese:

	29.
Welche Aufgaben hat der Katastrophenhilfsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ?
	30.
Wer ist für die Ausbildung in der Feuerwehr verantwortlich ?

	22.
Gruppenkommandant – Löschmeister, Oberlöschmeister, Hauptlöschmeister.
Zugskommandant – Brandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister.
	21.
Der Feuerwehrkommandant für die Dauer einer Funktionsperiode.

	24.
In folgender Reihenfolge dürfen öffentliche Verkehrswege gesperrt werden:
1. Organe der Straßenaufsicht (Polizei)
2. Organe des Strßenerhalters
3. Mitglieder der Feuerwehr
	23.


	26.
Republik Österreich, Bundesländer, Gemeinden, andere Staaten, in- und ausländische Feuerwehrverbände, Rettungsorganisationen und andere Organisationen.
	25.
Einsatzführung nach dem Führungsverfahren
· Lagefestellung
· Beurteilung
· Planung
· Befehlsgebung
· Kontrolle

	28.

	27.
Es besagt, dass der Träger die spezielle Ausbildung, die damit verbunden ist, mit Erfolg absolviert hat.

	30.
Der Feuerwehrkommandant. Er kann auch den Feuerwehrkommandantstellvertreter oder ein anderes geeignetes Feuerwehrmitglied mit der Aufgabe des Ausbildungsleiters betrauen.
	29.
Die überörtliche Hilfeleistung bei Katastrophenfällen und bei größeren Einsätzen zur Unterstützung und/oder Ablösung der eingesetzten Feuerwehren. Stellung von Einstreserven und Spezialeinsätzen

	31.
Was ist ein Einsatzfahrzeug ?
	32.
Wann dürfen Lenker von Einsatzfahrzeugen Blaulicht und Folgetonhorn verwenden ?

	33.
Was ist für Lenker von Einsatzfahrzeugen aus der Straßenverkehrsordnung besonders wichtig ?
	34.
Wann darf ein Einsatzfahrzeug eine „Einbahn“ in der Gegenrichtung befahren ?

	35.
Darf der Lenker eines Einsatzfahrzeuges in eine Kreuzung einfahren, wenn ihm ein rotes Licht Halt gebietet ?
	36.
Wann darf mit einem Einsatzfahrzeug die höchstzulässige Geschwindigkeit überschritten werden ?

	37.
Welche Pflichten hat jeder an einem Verkehrsunfall beteiligte Kraftfahrer ?
	38.
Wer kann in einer Freiwilligen Feuerwehr aktiven Dienst versehen ?

	39.
Welche Aufgaben hat die Feuerwehr ?
	40.
Wann erfolgt die Überstellung eines aktiven Feuerwehrmitgliedes in den Reservestand ?

	32.
Nur bei Gefahr im Verzug, z.B. auf Fahrten zum Ort des dringenden Einsatzes. Blaulicht darf aus Gründen der Verkehrssicherheit auch an der Einsatzstelle verwendet werden.
	31.
Ein Fahrzeug, dass auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften als Warnzeichen Blaulicht und Folgetonhorn führt, für die Dauer der Verwendung eines dieser Signale.

	34.
Nur wenn die Einsatzstelle anders nicht erreichbar ist, nicht in der gebotenen Zeit erreicht werden kann oder wo Ausnahmen für Kraftfahrzeuge oder Fuhrwerke gelten.
	33.
Die Lenker von Einsatzfahrzeugen sind bei ihrer Fahrt an Verkehrsverbote oder an Verkehrsbeschränkungen nicht gebunden, sie dürfen aber dabei keine Personen gefährden oder Sachen beschädigen.

	36.
Bei Gefahr im Verzug, z.B. auf Fahrten zu einem dringenden Einsatz. Dabei dürfen aber keine Personen gefährdet oder Sachen beschädigt werden.
	35.
Ja, er muss jedoch vorher anhalten und sicher überzeugen, dass die Kreuzung gefahrlos überquert werden kann. Dabei dürfen aber keine Personen gefährdet oder Sachen beschädigt werden. Blaulicht und Folgetonhorn sind dabei zur verwenden.

	38.
Aktiven Dienst können Personen vom vollendeten 15. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr versehen, sofern sie die notwendige Eignung besitzen. Minderjährige bedürfen zum Beitritt der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
	37.
Anhalten des Fahrzeuges, Absichern der Unfallstelle, wenn möglich Versorgung Verletzter, Verständigung der Rettung, Verständigung der Polizei, Mitwirkung an der Feststellung des Sachverhaltes. 

	40.
- bei Vollendung des 65. Lebensjahr,
- über Ansuchen nach mindestens 25 Dienstjahren, jedoch erst nach Vollendung des 50. Lebensjahres, 
- bei Verlust der notwendigen Eignung
	39.
- die Bekämpfung und die Mitwirkung bei der Verhütung von Bränden
- die Abwehr von örtlichen und überörtlichen Gefahren
- sie hat für ihre Einsatzbereitschaft Sorge zu tragen

	41.
Welche Rechte und Pflichten haben Mitglieder des Reservestandes ?
	42.
Welche rechtliche Stellung haben die Freiwilligen Feuerwehren in 
Niederösterreich ?

	43.
Woraus besteht das Feuerwehrkommando ?
	44.
Wie heißen die Organe der Freiwilligen Feuerwehr ?

	45.
Wer ist bei der Freiwilligen Feuerwehr wahlberechtigt ?
	46.
Wann ist die Mitgliederversammlung zur Durchführung von Wahlen beschlussfähig ?

	47.
Was ist bei der Erstellung des Ausbildungsplanes zu beachten ?
	48.
Wie oft ist eine Mitgliederversammlung einzuberufen ?

	49.
Wo ist der weitere Einsatzbereich der Feuerwehr festgelegt ?
	50.
Wann ist ein Stimmzettel bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten bzw. Feuerwehrkommandantstellvertreters 
gültig ?

	42.
Freiwillige Feuerwehren sind Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Das heißt, sie müssen nach Gesetzen und Verordnungen handeln und agieren.
	41.
Sie haben aktives Wahlrecht, das Recht zum Tragen der Uniform und können mit ihrer Zustimmung weiterhin für zumutbare Dienste herangezogen werden.

	44.
Der Feuerwehrkommandant und die Mitgliederversammlung.
	43.
Aus dem Feuerwehrkommandant, dem (den) Feuerwehrkommandantstellvertreter(n) und dem Leiter des Verwaltungsdienstes.

	46.
Wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten Mitglieder anwesend ist oder eine halbe Stunde später ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Wahlberechtigten.
	45.
Alle Feuerwehrmitglieder, welche das 15. Lebensjahr vollendet haben.

	48.
Nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich. Sie ist überdies einzuberufen, wenn entweder ein Drittel der Feuerwehrmitglieder oder der Bürgermeister dies verlangen.
	47.
Die örtliche Gefahrenerhebung, der Mannschaftsstand, die Ausrüstung der Feuerwehr und allfällige Bestimmungen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

	50.
Gültig sind Stimmzettel, welche einen Namen eines eingebrachten Wahlvorschlages aufweisen und aus denen zweifelsfrei die Willensäußerung des Wählers erkennbar ist.
	49.
In einer Verordnung der NÖ Landesregierung zum NÖ Feuerwehrgesetz (NÖ FG).

	51.
Von wem muss der Voranschlag einer Freiwilligen Feuerwehr genehmigt werden.
	52.
Wer ist Einsatzleiter der Feuerwehr im örtlichen Einsatzbereich ?

	53.
Wer sind die Organe des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ?
	54.
Was ist der NÖ Landesfeuerwehrverband ?

	55.
Welche Aufgaben hat das NÖ Landesfeuerwehrverbandes ?
	56.
Wie ist der Dienstweg im Bereiche des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und der Feuerwehren ?

	57.
Wie erfolgt die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten ?
	58.
Wie lautet die Glöbnisformel ?

	59.
Was ist dein Brandschutzplan ?
	60.
Wann liegt ein Disziplinarvergehen vor ?

	52.
Der Feuerwehrkommandant, bei dessen Verhinderung in der Reihenfolge:
- der erste Feuerwehrkommandantstellvertreter
- der zweite Feuerwehrkommandantstellvertreter
- die weitere Vertretung wird durch den Feuerwehrkommandanten in einer Einsatzleiterliste festgelegt.
	51.
Von der Mitgleiderversammlung.

	54.
Der NÖ Landesfeuerwehrverband besteht aus den im Feuerwehrregister eingetragenen Freiwilligen Feuerwehren und der im Anhang zu diesem verzeichneten Betriebsfeuerwehren. Er ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts.
	53.
Landesfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrrat und Landesfeuerwehrtag.

	56.
Der Dienstweg führt über das Feuerwehrkommando, Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommando zum Landesfeuerwehrkommando.
	55.
Es besorgt die Geschäfte des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. 


	58.
Ich gelobe, meinen Dienst als Freiwilliges Feuerwehrmitglied stets gewissenhaft zu erfüllen, meinen Vorgesetzten gehorsam zu sein, Disziplin zu halten und wenn notwendig auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmenschen zu helfen. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. 
	57.
In einer Wahlversammlung, die von allen Feuerwehrkommandanten und erster Feuerwehrkommandantstellvertretern eines Feuerwehrbezirkes gebildet wird. 

	60.
Verstößt ein Feuerwehrmitglied gegen Gesetzte, Dienstvorschriften, Befehle oder schädigt es durch sein Verhalten im Dienst oder außerhalb des Dienstes die Interessen oder das Ansehen des Feuerwehrwesens.
	59.
Brandschutzpläne sind vereinfachte Symbolpläne, die alle Informationen enthalten, die zur effizienten Durchführung von Feuerwehreinsätzen notwendig sind. Sie sind grundsätzlich farbig zu gestalten und im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Feuerwehr zu erstellen.

	61.
Wo ist die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen geregelt ?
	62.
Was ist eine Brandsicherheitswache ?

	63.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei brandgefährlichen Tätigkeiten durch die Brandsicherheitswache zu beachten ?
	64.
Anwendungsbereich des NÖ Feuerwehrgesetzes ?

	65.
Was sind Chargen ?
	66.
Wie sind Feuerwehrmitglieder auszubilden ?

	67.
Was regelt der Dienstpostenplan ?
	68.
Wer hat in der Gemeinde die Vorkehrungen für ausreichende Brandverhütungsmaßnahmen zu treffen ?

	69.
Welche Behörden sind für die Bewilligung von Bauten in der Regel zuständig ?
	70.
Welches Gesetz enthält die einschlägigen Vorschriften für Maßnahmen bei Mineralölunfällen ?

	62.
Eine Wache, gestellt durch eine Feuerwehr bei besonderen Risiken, welche bei einer brandgefährlichen Tätigkeit oder Veranstaltung zur Brandverhütung und zur Brandbekämpfung vorgesehen ist.
	61.
In den Förderungsrichtlinien der NÖ Landesregierung bzw. in der darauf vom Landesfeuerwehrkommandanten erlassenen Dienstanweisung.

	64.
Dieses Gesetz gilt, sofern bundesgesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, für die Feuerwehrpolizei, die örtliche Gefahrenpolizei und das Feuerwehrwesen.
	63.
- Freihalten der Gefährdungszone von brennbaren Stoffen
- Nasshalten des Arbeitsbereiches
- Kontrolle der Umgebung
- Nachkontrolle

	66.
Die Feuerwehrmitglieder sind so auszubilden, dass sie den an sie gestellten Anforderungen entsprechen können.
	65.
Chargen sind ernannte Feuerwehrmitglieder vom Löschmeister bis zum Hauptbrandmeister, sowie Verwaltungsdienstgrade bis Oberverwalter, die nicht Feuerwehrfunktionär sind.

	68.
Der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem zuständigen Feuerwehrkommandanten.
	67.
Er regelt die Dienstgrade der Feuerwehrfunktionäre und die Anzahl und Dienstgrade der Chargen auf Grund der Fahrzeuge laut Baurichtlinien bzw. Bauempfehlungen und des aktiven Mannschaftsstandes einer Feuerwehr.

	70.
Das Wasserrechtsgesetz (§ 31).
	69.
Die Baubehörden, das sind in erster Linie die Gemeinden.

	71.
Welche Fachausschüsse des ÖBFV gibt es ?
	72.
Warum ist es wichtig, Einsatzberichte und Statistik genau zu führen ?

	73.
Welche Aufgaben hat der Sachbearbeiter Wasserdienst in der Feuerwehr ?
	74.
Wer sind die Mitglieder des Landesfeuerwehrrates ?

	75.
Wer beruft die Mitgliederversammlung zur Durchführung einer Wahl (Wahlversammlung) ein ?
	76.
Welche Aufgabe hat der Unterstützungsfonds des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ?

	77.
Was ist eine Einsatzleitstelle ?
	78.
Wer führt die Feuerwehr ?

	79.
Was ist eine Brandwache ?
	80.
Welche Aufgaben hat der NÖ Landesfeuerwehrverband ?

	72.
Um der Gemeinde und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Tätigkeiten der Feuerwehr zu geben und gezielte Planung für Ausbildung und Ausrüstung vorzunehmen.
	71.
- Fachausschuss Freiwillige Feuerwehren,
- Fachausschuss Betriebsfeuerwehren,
- Fachausschuss Berufsfeuerwehren,
-Fachausschuss Feuerwehrtechnik

	74.
- der Landesfeuerwehrkommandant,
- der Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter
- die Feuerwehrviertelsvertreter und
- der Vorsitzende des Betriebsfeuerwehrausschlusses, der Vorsitzende des Ausbildungs-, des Finanz-, des technischen Ausschusses und des Ausschusses für Vorbeugenden Brandschutz.
	73.
Die Aufgaben des Sachbearbeiters Wasserdienst sind:
· Beratung des Feuerwehrkommandos bei Wasserdienstangelegenheiten,
· Organisation und Mithilfe bei der Wasserdienstausbildung in der Feuerwehr,
· Wartung, Pflege und Reparatur der Wasserdienstgeräte,
· alle administrativen Arbeiten für das Sachgebiet im Einvernehmen mit dem Feuerwehrkommandanten.

	76.
- Unterstützung von unverschuldet in Not geratene Feuerwehrmitglieder und deren Hinterbliebenen
- Finanzielle Hilfeleistung an im Feuerwehrdienst verunglückte oder erkrankte Feuerwehrmitglieder
- Auszahlung eines Begräbnisgeldes
- Übernahme von Rechtsanwaltskosten für Rechtsstreitigkeiten, die sich aus Einsätzen und Übungen ergeben.

	75.
Der Bürgermeister.

	78.
Die Feuerwehr wird durch den Feuerwehrkommandanten  geführt. Er ist Dienstvorgesetzter aller Mitglieder der Feuerwehr, die seinen Anordnungen Folge zu leisten haben.
	77.
 Eine am Ort des Einsatzes eingerichtete und besonders gekennzeichnete Stelle, an der sich Personen befinden, die für die taktische Leitung des Einsatzes verantwortlich sind.

	80.
a) Gestalten der inneren Organisation der Feuerwehr,
b) Überwachung der Einhaltung der Dienstordnung,
c) Ausbildung der Feuerwehrmitglieder
d) Weiterentwicklung der technischen und organisatorischen Maßnahmen,
e) Ehrungen,
f) Zusammenarbeit mit anderen nationalen  und internationalen Feuerwehrorganisationen. 
	79.
Vom Einsatzleiter bestimmte Einsatzkräfte der Feuerwehr, die an einer Brandstelle verbleiben, um wiederaufflammende Brandnester löschen können.



